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Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2021 des 
Zweckverbands Hochwasserschutz Issel 

 
1. Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 des 

Zweckverbands Hochwasserschutz Issel und Entlastung des 
Verbandsvorstehers 
 
Die Verbandsversammlung hat am 18.04.2023 gem. § 96 Abs. 1 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) nach 
erfolgter Jahresabschlussprüfung folgende einstimmige Beschlüsse gefasst: 
 
1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 des Zweckverbands 

Hochwasserschutz Issel wird in der von der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gebilligten Fassung vom 22. Dezember 
2022 festgestellt 

2. Der Jahresüberschuss für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 
1.010.858,42 € wird der Ausgleichsrücklage zugeführt.  

3. In Bezugnahme auf § 96 Abs. 1 GO NRW wird dem Verbandsvorsteher für 
das 
Haushaltsjahr 2021 Entlastung erteilt. 
 

2. Der von der Verbandsversammlung festgestellte Jahresabschluss 2021 und 
Lagebericht 
sind gem. § 96 Abs. 2 GO NRW dem Landrat als untere staatliche 
Verwaltungsbehörde mit 
Schreiben vom 11.05.2023 angezeigt worden, und von diesem mit Schreiben 
vom 
17.05.2023 zur Kenntnis genommen worden. 
 

3. Wesentliche Ergebnisse des Jahresabschlusses zum 31.12.2021: 

Ergebnisrechnung: 1.010.858,42 € 
Finanzrechnung: 1.916.030,66 € 
Höhe der Ausgleichsrücklage nach Ergebnisverwendung: 1.529.243,21 €  
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4. Bilanz zum 31.12.2021: 

Aktivseite 
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Passivseite 
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5. Bekanntmachung, Offenlegung und Einsichtnahme des Jahresabschlusses 

zum 31.12.2021 
 
Der von der Verbandsversammlung am 18.04.2023 festgestellte 
Jahresabschluss 2021 wird hiermit gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW öffentlich 
bekannt gemacht. 
Der Jahresabschluss - bestehend aus der Ergebnisrechnung, der 
Finanzrechnung, den 
Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang-, der Lagebericht sowie der 
Bericht zum über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
für das Haushaltsjahr vom 01. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 des 
unabhängigen Abschlussprüfers, liegen gemäß § 
96 Abs. 2 GO NRW ab sofort im Rathaus Hamminkeln, Brüner Straße 9, 
während der 
Dienststunden bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2022 zur 
öffentlichen 
Einsichtnahme aus. 
 
Hamminkeln, den 05.06.2023 
 
Der Verbandsvorsteher 
gez. Bernd Romanski 
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Öffentliche Bekanntmachung 

 
Auslegung der Vorschlagsliste für die Wahl von Jugendschöffinnen und -
schöffen für die Amtsgerichtsbezirke Wesel, Moers und Rheinberg sowie das 
Landgericht Duisburg 
 
 
Die vom Jugendhilfeausschuss des Kreises Wesel am 23.05.2023 aufgestellte 
Vorschlagsliste für die Wahl von Jugendschöffen für die Amtszeit vom 01.01.2024 bis 
31.12.2028 liegt in der Zeit vom  
 

19.06.2023 bis 26.06.2023 
 
während der Dienststunden  

• von montags bis donnerstags von 8.30 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 
Uhr, 

• freitags von 8.30 bis 13.00 Uhr 
 

im Geschäftszimmer des Vorstandsbereiches 3 des Kreises Wesel - Zimmer 245 -, 
Reeser Landstr. 31, 46483 Wesel zu jedermanns Einsicht aus.  
 
Gegen die Vorschlagsliste kann binnen einer Woche, gerechnet vom Ende der 
Auslegungsfrist, schriftlich oder zu Protokoll beim Jugendamt des Kreises Wesel, 
Reeser Landstr. 31, 46483 Wesel - Zimmer 245 -, Einspruch erhoben werden.  
 
Der Einspruch kann sich nur darauf stützen, dass in der Vorschlagsliste Personen 
aufgenommen sind, die nach § 32 des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG) nicht 
aufgenommen werden dürften oder nach den §§ 33 und 34 GVG nicht 
aufgenommen werden sollen.  
 
Wesel, 7. Juni 2023 
 
gez. Ingo Brohl 
Landrat 
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